
BERICHT

über den Jahresabschluss 2014 der Europäischen Stelle für justizielle Zusammenarbeit, zusammen 
mit der Antwort von Eurojust

(2015/C 409/35)

EINLEITUNG

1. Mit Beschluss 2002/187/JI des Rates (1) wurde die Europäische Stelle für justizielle Zusammenarbeit (nachstehend 
„Eurojust“) mit Sitz in Den Haag zur Verstärkung der Bekämpfung der schweren organisierten Kriminalität errichtet. 
Eurojust verfolgt das Ziel einer verbesserten Koordinierung grenzübergreifender Ermittlungen und Strafverfolgungs-
maßnahmen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie zwischen den Mitgliedstaaten und 
Drittländern (2).

AUSFÜHRUNGEN ZUR ZUVERLÄSSIGKEITSERKLÄRUNG

2. Der Prüfungsansatz des Hofes umfasst analytische Prüfungsverfahren, die Direktprüfung von Vorgängen und eine 
Bewertung von Schlüsselkontrollen der Überwachungs- und Kontrollsysteme von Eurojust. Hinzu kommen Nachweise, die 
sich aus einschlägigen Arbeiten anderer Prüfer ergeben, sowie eine Analyse der Managementerklärungen.

ZUVERLÄSSIGKEITSERKLÄRUNG

3. Gemäß Artikel 287 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) hat der Hof Folgendes 
geprüft:

a) die Jahresrechnung von Eurojust bestehend aus dem Jahresabschluss (3) und den Übersichten über den 
Haushaltsvollzug (4) für das am 31. Dezember 2014 endende Haushaltsjahr,

b) die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dieser Rechnung zugrunde liegenden Vorgänge.

Verantwortung des Managements

4. Das Management ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
von Eurojust sowie für die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge (5):

a) Die Verantwortung des Managements für den Jahresabschluss von Eurojust umfasst die Gestaltung, Einrichtung und 
Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, wie es für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung von 
Jahresabschlüssen notwendig ist, die frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen 
Darstellungen sind, die Auswahl und Anwendung geeigneter Rechnungslegungsmethoden auf der Grundlage der vom 
Rechnungsführer der Kommission erlassenen Rechnungsführungsvorschriften (6) sowie die Ermittlung von 
geschätzten Werten in der Rechnungslegung, die unter den gegebenen Umständen vertretbar sind. Der 
Verwaltungsdirektor genehmigt den Jahresabschluss von Eurojust, nachdem der Rechnungsführer von Eurojust ihn 
auf der Grundlage sämtlicher verfügbaren Informationen aufgestellt und einen Begleitvermerk zum Jahresabschluss 
abgefasst hat, in dem er u. a. erklärt, dass er über angemessene Gewähr dafür verfügt, dass der Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage von Eurojust 
vermittelt.

b) Die Verantwortung des Managements für die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden 
Vorgänge sowie für die Einhaltung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung erfordert die 
Gestaltung, Einrichtung und Aufrechterhaltung eines wirksamen und effizienten internen Kontrollsystems 
einschließlich einer angemessenen Aufsicht und geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung von Unregelmäßigkeiten 
und Betrug sowie gegebenenfalls rechtlicher Schritte zur Wiedereinziehung rechtsgrundlos gezahlter oder 
widerrechtlich verwendeter Mittel.
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(1) ABl. L 63 vom 6.3.2002, S. 1.
(2) Im Anhang II sind informationshalber die Zuständigkeiten und Tätigkeiten von Eurojust zusammenfassend dargestellt.
(3) Der Jahresabschluss umfasst die Vermögensübersicht und die Übersicht über die finanziellen Ergebnisse, die Kapitalflussrechnung, 

die Tabelle der Veränderungen des Nettovermögens sowie eine Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsmethoden 
und sonstige Erläuterungen.

(4) Die Übersichten über den Haushaltsvollzug bestehen aus der Haushaltsergebnisrechnung nebst Anhang.
(5) Artikel 39 und 50 der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission (ABl. L 328 vom 7.12.2013, S. 42).
(6) Die vom Rechnungsführer der Kommission erlassenen Rechnungsführungsvorschriften beruhen auf den von der International 

Federation of Accountants (IFAC) herausgegebenen International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) oder ggf. auf den vom 
International Accounting Standards Board herausgegebenen International Accounting Standards (IAS)/International Financial 
Reporting Standards (IFRS).



Verantwortung des Prüfers

5. Aufgabe des Hofes ist es, auf der Grundlage seiner Prüfung dem Europäischen Parlament und dem Rat (7) eine 
Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
zugrunde liegenden Vorgänge abzugeben. Der Hof führt seine Prüfung in Übereinstimmung mit den International 
Standards on Auditing sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen der IFAC und den Internationalen Normen für 
Oberste Rechnungskontrollbehörden der INTOSAI durch. Nach diesen Standards ist der Hof gehalten, die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob der Jahresabschluss von Eurojust frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen ist und die ihm zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß 
sind.

6. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die im 
Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben sowie für die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit 
der zugrunde liegenden Vorgänge zu erlangen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen 
des Prüfers. Hierbei stützt er sich auf die Beurteilung der Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder unbeabsichtigter — 
falscher Darstellungen im Abschluss sowie wesentlicher — beabsichtigter oder unbeabsichtigter — Verstöße gegen die 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union bei den zugrunde liegenden Vorgängen. Bei der Beurteilung dieser Risiken 
berücksichtigt der Prüfer alle für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses relevanten internen 
Kontrollen und die zur Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge 
eingerichteten Überwachungs- und Kontrollsysteme und plant Prüfungshandlungen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind. Eine Prüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungs-
methoden, der Vertretbarkeit der geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie der Gesamtdarstellung des 
Abschlusses. Gemäß Artikel 208 Absatz 4 der EU-Haushaltsordnung (8) berücksichtigte der Hof bei Erstellung dieses 
Berichts und der Zuverlässigkeitserklärung die Prüfungsarbeiten des unabhängigen externen Prüfers zum Jahresabschluss 
von Eurojust.

7. Der Hof ist der Auffassung, dass die erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für seine Zuverlässigkeitserklärung zu dienen.

Prüfungsurteil zur Zuverlässigkeit der Rechnungsführung

8. Nach Beurteilung des Hofes stellt der Jahresabschluss von Eurojust seine Vermögens- und Finanzlage zum 
31. Dezember 2014 sowie die Ergebnisse seiner Vorgänge und Cashflows für das an diesem Stichtag endende Jahr in 
Übereinstimmung mit seiner Finanzregelung und den vom Rechnungsführer der Kommission erlassenen Rechnungs-
führungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen insgesamt sachgerecht dar.

Prüfungsurteil zur Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Jahresabschluss zugrunde liegenden 
Vorgänge

9. Nach Beurteilung des Hofes sind die dem Jahresabschluss von Eurojust für das am 31. Dezember 2014 endende 
Jahr zugrunde liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß.

10. Die folgenden Bemerkungen stellen die Prüfungsurteile des Hofes nicht infrage.

BEMERKUNGEN ZUR HAUSHALTSFÜHRUNG

11. Die finanziellen Auswirkungen der Gehaltsanpassungen und der Erhöhung des Berichtigungskoeffizienten des 
vorangegangenen und des laufenden Jahres — beides wurde von der Haushaltsbehörde im April 2014 beschlossen — 
waren im ursprünglichen Haushalt für das Jahr 2014 nicht berücksichtigt. Aufgrund des die Mittel für Gehälter betreffenden 
Defizits in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro waren vorübergehende Kürzungen bei den operativen Ausgaben erforderlich, 
hauptsächlich im Bereich von Datenverarbeitungs- und Informationsverwaltungsprojekten, sowie erhebliche Mittelüber-
tragungen aus Haushaltslinien für Verwaltungs- und operative Ausgaben zu Jahresende. Ende November 2014 wurde das 
Defizit teilweise durch einen Berichtigungshaushaltsplan ausgeglichen, über den Eurojust zusätzliche 1,2 Millionen Euro 
bereitgestellt wurden, und es wurden Mittelbindungen vorgenommen, um den Rückstand bei der Umsetzung der Projekte 
aufzuholen.

12. Die Mittelbindungsrate war mit insgesamt 99 % hoch. Allerdings war auch die Rate der auf das Jahr 2015 
übertragenen Mittelbindungen bei Titel III (operative Ausgaben) mit 2,6 Millionen Euro bzw. 35 % hoch (2013: 
2,3 Millionen Euro bzw. 32 %). Dies war hauptsächlich auf das vorübergehende Defizit im Haushalt dieses Jahres 
zurückzuführen, das dazu führte, dass Mittel erst spät im Jahr gebunden werden konnten (siehe Ziffer 11), sowie auf die 
Bezuschussung von Projekten für „gemeinsame Ermittlungsteams“, die in den letzten Monaten des Jahres 2014 eingeleitet 
wurden und für die die Zahlungen erst 2015 fällig waren.
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(7) Artikel 107 der Verordnung (EU) Nr. 1271/2013.
(8) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).



WEITERVERFOLGUNG VON BEMERKUNGEN AUS VORJAHREN

13. Anhang I enthält einen Überblick über die aufgrund von Bemerkungen des Hofes aus Vorjahren ergriffenen 
Korrekturmaßnahmen.

Dieser Bericht wurde von Kammer IV unter Vorsitz von Herrn Milan Martin CVIKL, Mitglied des 
Rechnungshofs, in ihrer Sitzung vom 8. September 2015 in Luxemburg angenommen.

Für den Rechnungshof

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Präsident 
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ANHANG I

Weiterverfolgung von Bemerkungen aus Vorjahren

Jahr Bemerkung des Hofes
Stand der Korrekturmaßnahme

(abgeschlossen/im Gange/ausstehend/ 
n. z.)

2011

In seinem Bericht zum Haushaltsjahr 2010 stellte der Hof fest, dass 
eine Neudefinition der jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten 
zwischen dem Verwaltungsdirektor und dem Kollegium von 
Eurojust in Betracht gezogen werden sollte, um die Überschneidung 
von Zuständigkeiten zu vermeiden, die sich derzeit aus der 
Gründungsverordnung ergibt. Im Jahr 2011 wurden diesbezüglich 
keine Korrekturmaßnahmen getroffen.

Im Gange (neue Eurojust-Verord-
nung in Vorbereitung)

2013

Der Umfang der bei den verschiedenen Titeln gebundenen Mittel lag 
zwischen 99 % und 98 % der Gesamtmittel. Dies deutet darauf hin, 
dass die rechtlichen Verpflichtungen im Zeitplan lagen. Die Rate der 
auf das Jahr 2014 übertragenen Mittelbindungen war bei Titel III 
(operative Ausgaben) mit 2 341 825 Euro (32 %) allerdings hoch. 
Dies war hauptsächlich auf Verzögerungen im Zusammenhang mit 
der Übergabe der Verwaltung der internen Software am Jahresende 
an einen neuen Dienstleister zurückzuführen. Außerdem waren 
Ausgabenerstattungen im Rahmen von Finanzhilferegelungen zur 
Unterstützung von „gemeinsamen Ermittlungsteams“ erst 2014 zu 
leisten.

n. z.

2013

Im Jahr 2013 nahm die Agentur 49 Mittelübertragungen innerhalb 
des Haushaltsplans vor, die 101 Haushaltslinien betrafen. Dies ist ein 
Indiz für Mängel bei der Haushaltsplanung und beim Haushalts-
vollzug.

Abgeschlossen

C 409/318 DE Amtsblatt der Europäischen Union 9.12.2015



ANHANG II

Europäische Stelle für justizielle Zusammenarbeit (Den Haag)

Zuständigkeiten und Tätigkeiten

Zuständigkeits-bereiche der 
Union aufgrund des Vertrags

(Artikel 85 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen 
Union)

Eurojust hat den Auftrag, die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den 
nationalen Behörden im Kampf gegen schwere grenzübergreifende Kriminalität, von der 
die Europäische Union betroffen ist, zu unterstützen und zu verstärken.

Zuständigkeiten von Eurojust

(gemäß Artikel 3, 5, 6 und 7 des 
Beschlusses des Rates 2002/187/ 
JI, geändert durch den Beschluss des 
Rates 2003/659/JI und den Be-
schluss des Rates 2009/426/JI)

Ziele

Artikel 3 des Beschlusses des Rates über die Errichtung von Eurojust

Im Rahmen von zwei oder mehr Mitgliedstaaten betreffenden Ermittlungen und 
Strafverfolgungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den in Artikel 4 genannten 
kriminellen Verhaltensweisen im Bereich der schweren Kriminalität und insbesondere 
der organisierten Kriminalität verfolgt Eurojust folgende Ziele:

a) Förderung und Verbesserung der Koordinierung der in den Mitgliedstaaten laufenden 
Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen zwischen den zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten, unter Berücksichtigung jedes von einer zuständigen Behörde 
eines Mitgliedstaats ausgehenden Ersuchens und jeder Information, die von einer 
Institution übermittelt wird, die nach den im Rahmen der Verträge erlassenen 
Bestimmungen zuständig ist;

b) Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten, insbesondere durch die Erleichterung der Ersuchen und Entschei-
dungen betreffend die justizielle Zusammenarbeit, auch in Bezug auf Rechtsakte, die 
dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung Wirkung verleihen;

c) anderweitige Unterstützung der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten mit dem 
Ziel, die Wirksamkeit ihrer Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen zu 
erhöhen.

Aufgaben

Artikel 5 des Beschlusses des Rates über die Errichtung von Eurojust

1. Zur Erreichung seiner Ziele nimmt Eurojust seine Aufgaben wie folgt wahr:

a) durch ein betroffenes nationales Mitglied oder durch mehrere betroffene nationale 
Mitglieder gemäß Artikel 6 oder

b) als Kollegium gemäß Artikel 7 in den Fällen,

i) in denen ein oder mehrere nationale Mitglieder, die von einer von Eurojust 
behandelten Sache betroffen sind, dies beantragen oder

ii) in denen es um Ermittlungen oder Strafverfolgungsmaßnahmen geht, die 
Auswirkungen auf der Ebene der Union haben oder die andere als die 
unmittelbar beteiligten Mitgliedstaaten betreffen könnten, oder

iii) in denen es um eine die Erreichung seiner Ziele betreffende allgemeine Frage 
geht oder

iv) die in anderen Bestimmungen dieses Beschlusses geregelt sind.

2. Nimmt Eurojust seine Aufgaben wahr, so gibt es an, ob es durch ein oder mehrere 
nationale Mitglieder im Sinne des Artikels 6 oder als Kollegium im Sinne des Artikels 7 
handelt.

Artikel 6 des Beschlusses des Rates über die Errichtung von Eurojust
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1. Wenn Eurojust durch seine betroffenen nationalen Mitglieder handelt, so

a) kann es die zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten mit entspre-
chender Begründung ersuchen, in Erwägung zu ziehen,

i) zu bestimmten Tatbeständen Ermittlungen zu führen oder die Strafverfolgung 
aufzunehmen,

ii) sich damit einverstanden zu erklären, dass eine andere zuständige Behörde 
gegebenenfalls besser in der Lage ist, zu bestimmten Tatbeständen Ermittlungen 
zu führen oder die Strafverfolgung aufzunehmen,

iii) eine Koordinierung zwischen den zuständigen Behörden der betroffenen 
Mitgliedstaaten vorzunehmen,

iv) ein gemeinsames Ermittlungsteam nach Maßgabe der einschlägigen Koopera-
tionsübereinkünfte einzusetzen,

v) ihm alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, damit es 
seine Aufgaben wahrnehmen kann,

vi) besondere Ermittlungsmaßnahmen zu ergreifen,

vii) alle sonstigen im Hinblick auf die Ermittlung oder Strafverfolgung ge-
rechtfertigten Maßnahmen zu ergreifen;

b) gewährleistet es die wechselseitige Unterrichtung der zuständigen Behörden der 
betroffenen Mitgliedstaaten über die Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen, 
von denen es Kenntnis hat;

c) unterstützt es die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen hin, 
um eine optimale Koordinierung der Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen 
zu gewährleisten;

d) leistet es Unterstützung, um die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten zu verbessern;

e) arbeitet es mit dem Europäischen Justiziellen Netz zusammen und stimmt sich mit 
diesem ab; hierzu gehören auch die Inanspruchnahme von dessen Dokumenta-
tionsdatensammlung und Beiträge zur Verbesserung dieser Datensammlung;

f) unterstützt es in den in Artikel 3 Absätze 2 und 3 genannten Fällen mit Zustimmung 
des Kollegiums Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen, von denen die 
zuständigen Behörden eines einzigen Mitgliedstaates betroffen sind.

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen nationalen Behörden auf 
Ersuchen nach diesem Artikel ohne unnötige Verzögerung reagieren.

Artikel 7 des Beschlusses des Rates über die Errichtung von Eurojust

1. Wenn Eurojust als Kollegium handelt, so

a) kann es in Bezug auf die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Kriminalitätsformen und 
Straftaten die zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten mit entspre-
chender Begründung ersuchen,

i) zu bestimmten Tatbeständen Ermittlungen zu führen oder die Strafverfolgung 
aufzunehmen,

ii) sich damit einverstanden zu erklären, dass eine andere zuständige Behörde 
gegebenenfalls besser in der Lage ist, zu bestimmten Tatbeständen Ermittlungen 
zu führen oder die Strafverfolgung aufzunehmen,

iii) eine Koordinierung zwischen den zuständigen Behörden der betroffenen 
Mitgliedstaaten vorzunehmen,

iv) ein gemeinsames Ermittlungsteam nach Maßgabe der einschlägigen Koopera-
tionsübereinkünfte einzusetzen,

v) ihm alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, damit es 
seine Aufgaben wahrnehmen kann,

b) gewährleistet es die wechselseitige Unterrichtung der zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten über die Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen, von denen 
es Kenntnis hat und die Auswirkungen auf der Ebene der Union haben oder die 
andere als die unmittelbar betroffenen Mitgliedstaaten betreffen könnten;
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c) unterstützt es die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen hin, 
um eine optimale Koordinierung der Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen 
zu gewährleisten;

d) leistet es Unterstützung, um die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten zu verbessern, insbesondere auf der Grundlage der 
von Europol vorgenommenen Analysen;

e) arbeitet es mit dem Europäischen Justiziellen Netz zusammen und stimmt sich mit 
diesem ab; hierzu gehören auch die Inanspruchnahme von dessen Dokumenta-
tionsdatensammlung und Beiträge zur Verbesserung dieser Datensammlung;

f) kann es Europol Beistand insbesondere durch Abgabe von Gutachten auf der 
Grundlage der von Europol vorgenommenen Analysen leisten;

g) kann es in den Fällen nach den Buchstaben a, c und d logistische Unterstützung 
gewähren. Diese logistische Unterstützung kann unter anderem in einer Hilfe bei der 
Übersetzung und der Organisation von Koordinierungssitzungen bestehen.

2. Können sich zwei oder mehr nationale Mitglieder nicht einig darüber werden, wie 
Zuständigkeitskonflikte in Bezug auf die Durchführung von Ermittlungen oder 
Strafverfolgungsmaßnahmen nach Artikel 6 und insbesondere nach Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe c gelöst werden können, so wird das Kollegium ersucht, eine unverbindliche 
schriftliche Stellungnahme zu dem Fall abzugeben, sofern die Angelegenheit nicht in 
gegenseitigem Einvernehmen zwischen den betroffenen zuständigen nationalen 
Behörden geregelt werden kann. Die Stellungnahme des Kollegiums wird umgehend 
an die betroffenen Mitgliedstaaten weitergeleitet. Dieser Absatz lässt Absatz 1 
Buchstabe a Ziffer ii unberührt.

3. Unbeschadet der Bestimmungen anderer Rechtsakte der Europäischen Union über 
die justizielle Zusammenarbeit kann eine zuständige Behörde Eurojust wiederkehrende 
Weigerungen oder Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Erledigung von Ersuchen 
und Entscheidungen betreffend die justizielle Zusammenarbeit, auch in Bezug auf 
Rechtsakte, die dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung Wirkung verleihen, 
melden und das Kollegium um eine unverbindliche schriftliche Stellungnahme zu dieser 
Angelegenheit bitten, sofern sie nicht in gegenseitigem Einvernehmen zwischen den 
zuständigen nationalen Behörden oder mit Hilfe der betreffenden nationalen Mitglieder 
geregelt werden kann. Die Stellungnahme des Kollegiums wird umgehend an die 
betroffenen Mitgliedstaaten weitergeleitet.

Leitungsstruktur

(gemäß Artikel 2, 9, 23, 28, 29 
und 36 des Beschlusses des Rates 
2002/187/JI über die Errichtung 
von Eurojust; Artikel 3 der Ge-
schäftsordnung von Eurojust)

Kollegium

Das Kollegium ist verantwortlich für die Organisation und die Funktionsweise von 
Eurojust. Das Kollegium setzt sich aus jeweils einem nationalen Mitglied zusammen, das 
von jedem Mitgliedstaat gemäß seiner Rechtsordnung entsandt wird und das die 
Eigenschaft eines Staatsanwalts, Richters oder Polizeibeamten mit gleichwertigen 
Befugnissen besitzt. Das Kollegium wählt aus dem Kreis der nationalen Mitglieder 
einen Präsidenten.

Verwaltungsdirektor

Der Verwaltungsdirektor wird vom Kollegium mit Zweidrittelmehrheit ernannt.

Gemeinsame Kontrollinstanz

Prüft die Bearbeitung personenbezogener Daten.

Externe Kontrolle

Europäischer Rechnungshof.

Entlastungsbehörde

Europäisches Parlament auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit 
beschließt.
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Eurojust für 2014 zur Verfü-
gung gestellte Mittel (Angaben 
für 2013)

Endgültiger Haushalt

33,9 (32,4) Millionen Euro einschließlich der zweckgebundenen Einnahmen

Personalbestand am 31. Dezember 2014

Nationale Mitglieder: 28 (davon 2 mit Sitz in Mitgliedstaaten) (28, davon 2 mit Sitz in 
Mitgliedstaaten)

Stellvertretende nationale Mitglieder: 21 (davon 11 mit Sitz in Mitgliedstaaten) (20, 
davon 11 mit Sitz in Mitgliedstaaten)

Assistierende Mitglieder: 21 (davon 9 mit Sitz in Mitgliedstaaten) (21, davon 8 mit Sitz in 
Mitgliedstaaten)

Zeitbedienstete: 199 (203)

Vertragspersonal: 27 (27)

Abgeordnete nationale Sachverständige: 24 (14)

Produkte und Dienstleistun-
gen im Jahr 2014 (Angaben 
für 2013)

Anzahl der Koordinationssitzungen: 196 (206)

Gesamtzahl der Fälle: 1 804 (1 576)

Drogenhandel: 283 (239) (1)

Illegale Einwanderung: 32 (25) (1)

Menschenhandel: 71 (84) (1)

Betrug: 560 (449) (1)

Cyberkriminalität: 42 (29) (1)

Terrorismus: 14 (17) (1)

(Mobile) organisierte Kriminalität: 128 (257) (1)

Straftaten, die den finanziellen Interessen der EU schaden: 76 (31) (1)

Korruption: 55 (52) (1)

(1) Das zur Klassifizierung der Fälle verwendete Straftatenverzeichnis spiegelt die laut Eurojust wichtigsten Kategorien von strafbaren 
Handlungen des Jahres 2014 wider.

Quelle: Anhang von Eurojust bereitgestellt.

C 409/322 DE Amtsblatt der Europäischen Union 9.12.2015



ANTWORT VON EUROJUST

11. Eurojust stimmt mit dem Kommentar überein und wird künftig die erwarteten Gehaltsanpassungen und 
Erhöhungen des Berichtigungskoeffizienten in den Haushaltsplan aufnehmen, die nach der Annahme des Haushaltsplans 
voraussichtlich beschlossen werden.

12. Eurojust stimmt mit dem Kommentar überein. 
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